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Regeste

Gewässerschutz (Klärschlamm-Entsorgungsplan) | Klärschlamm-Entsorgungsplan des
Regierungsrats (Fortsetzung von VB.2004.00034) Die Legitimation der Gemeinden oder
der Verbände von solchen wird bejaht bei einer Betroffenheit in Interessen oder Aufgaben,
welche die Gemeinden oder Zweckverbände wahrnehmen oder erfüllen müssen, wenn sich
die angefochtene Verfügung auf einen grossen Teil der Einwohnerschaft auswirkt oder
wenn sich die Gemeinden bzw. Zweckverbände gegen ihnen auferlegte finanzielle
Verpflichtungen wehren (E. 1.2). Gemäss Art. 31 Abs. 1 USG erstellen die Kantone eine
Abfallplanung, ermitteln insbesondere ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden
Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest (E. 2.1.1). Die Kantone
verfügen aufgrund von Art. 31b Abs. 1 USG für die Entsorgung von Abfällen aus
öffentlichen Abwasserreinigungsanlagen über ein Monopol (E. 2.1.2). Eine Bevorzugung
gemeindeeigener Anlagen erscheint unter dem Aspekt, dass angesichts der gesetzlichen
Monopolisierung ein gänzlicher Ausschluss privater Unternehmen in Frage gekommen
wäre, grundsätzlich als zulässig (E. 2.2). Es ist nicht zu beanstanden, dass der Regierungsrat
von einer Zuweisung der in Frage stehenden Abwasserreinigungsanlage an die vom
Beschwerdeführer vorgeschlagene Anlage abgesehen hat (E. 2.4). Im aktuellen Verfahren
beantragt der Beschwerdeführer, ihm die Entwässerung und Trocknung des Klärschlamms
auf einer eigenen Anlage zu ermöglichen und in der Folge die Entsorgung über
Zementwerke zu gestatten. Diese Lösung nützt nicht bestehende Kapazitäten, sondern
würde ihrerseits erhebliche Investitionen erforderlich machen (E. 3.1). Da die
Entsorgungskosten in der zugewiesenen Anlage innerhalb der üblichen Bandbreite liegen,
ist eine Verletzung des Gleichheitsgebots nicht ersichtlich (E. 3.2.1). Erfolgt eine
Zuweisung gemäss Art. 31 Abs. 1 USG zur Vermeidung von Überkapazitäten an eine
bestehende Entsorgungsanlage, so können sich daraus durchaus erhebliche
Kostenunterschiede ergeben, was im Interesse der Nutzung bestehender Anlagen
grundsätzlich hinzunehmen ist (E. 3.2.2). Angesichts der Vielzahl der ins Gewicht fallenden
Kriterien steht der Verwaltungsbehörde bei der Entsorgungsplanung und der Zuweisung des
Klärschlamms an die Entsorgungsanlagen ein erhebliches Ermessen zu, in welches das
Verwaltungsgericht gemäss § 50 VRG nicht eingreift (E. 3.3). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Mit Dispositiv-Ziffer A.II des angefochtenen Beschlusses wurden der Beschwerdeführer
und die beiden anderen noch am Verfahren beteiligten Inhaber von
Abwasserreinigungsanlagen aufgefordert, die Verträge zur Sicherstellung der
Entsorgungsoptionen und zur Festlegung angemessener finanzieller Beteiligung bis



spätestens 30. Oktober 2005 abzuschliessen und dem AWEL Kopien dieser Verträge
einzureichen. Eine allfällige Nichteinigung war dem AWEL innert derselben Frist
mitzuteilen. Angesichts des Zeitablaufs ist diese Frist bezüglich des Beschwerdeführers neu
anzusetzen. Als angemessen erscheint eine Frist bis 31. März 2006.

E. 5
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem im vorliegenden Verfahren unterliegenden
Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 70 VRG). Ein
Anspruch auf Parteientschädigung besteht nicht. Demgemäss entscheidet die Kammer :
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